
  

 

Kantonsrat 

Parlamentsdienste 

 
 
 
 
 

Redaktionskommission 

Antrag 
 Vom 21. August 2013 
 
 Nr. RG 097/2013 
 
 
Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei und weiterer Erlasse (im 
Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung durch die Polizei Kanton Solothurn) 
 
 
Beschlussesentwurf 1: 
 
§ 37sexies Absatz 1 soll lauten: 
1 Ersucht die gefährdete Person während der Geltungsdauer des Rückkehrverbots beim 
Zivilrichter um Anordnung von Schutzmassnahmen nach Artikel 28b Absatz 2 oder Artikel 172 
ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB)1) oder Artikel 276 der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO)2), verlängert sich das 
Rückkehrverbot bis zum Entscheid des Zivilrichters, längstens um vierzehn Tage. 
 
Beschlussesentwurf 2: 
 
Der Ingress soll lauten: 
Der Kantonsrat von Solothurn 
gestützt auf § 371 des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG 
ZGB) vom 4. April 19543) 
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 14. Mai 2013 
(RRB Nr. 2013/837) 
 
beschliesst: 
 
Im Übrigen Zustimmung zu den Beschlussesentwürfen des Regierungsrats.  
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident:  Aktuarin:  
Kurt Henzmann Pascale von Roll 
 
Sprecher/in der Kommission: Kurt Henzmann 
 
 
 
                                                      
1) SR 210. 
2) SR 272. 
3)  BGS 211.1. 


